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Entwässerungsplanung (BA1) 

„Interkommunales Industriegebiet Rißtal“ 

 

 

 

Hinweise zu den Erschließungsstandards 

 

 

 

 

 

Planungsstand: 09.2023 

 

ES tiefbauplanung 

Industriestraße 49 

88441 Mittelbiberach 
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Grundlage für die Umsetzung der Erschließung ist die Entwurfs-/Genehmigungsplanung (nach 
beiliegendem Planverzeichnis) vom 09.2023 und der darauf aufbauenden 
Ausführungsplanung. Die einzelnen Ausführungsstandards ergeben sich aufgrund der 
Planungsvorleistungen und den Randbedingungen der Ausführungsplanung (z.B. Vorgaben 
aus der Statik, Auftriebssicherheit, Vorgaben des AZV-Riß, ………). 

Hierbei sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik in allen Bereichen sowie die 
Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten und umzusetzen. 

Alle Rohrleitungen sind für den Belastungsfall für SLW60 in Straßen-und Nebenflächen 
auszulegen. 

Als Grundlage für Materialien (Rohrleitungen und Regenwasserbehandlungsanlagen sowie 
Schmutzwasserpumpwerk) ist der Standard des „Gewerbegebietes Flugplatz“ der Stadt 
Biberach an der Riß maßgebend. 

 

Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen die in das Eigentum des Zweckverbandes 
übergehen sind folgende Punkte zu beachten / zu erbringen: 

- Gemeinsame Abnahme der öffentlichen Erschließungsanlagen 
- Befahrungsprotokolle der Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle 
- Dichtigkeitsprotokolle der Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle 
- Prüfprotokolle (Dichtigkeit und Hygieneprüfung) der Trinkwasserleitungen 
- Prüfprotokolle der Löschwasserbehälter 
- Prüfprotokolle der Regenwasserbehandlungsanlagen sowie des 

Schmutzwasserpumpwerkes (EX-Dokumente, VDE-Prüfungen, Prüfstatiken, 
Dichtheitsprüfungen, Abnahmeprotokoll durch Sicherheitsbeauftragten, ……..) 

- Bestandspläne von allen Erschließungsanlagen (digital und in Papierform) 

 

 

 

 


